
Beschluss der

Präsidentin des Burgenländischen Landtages

über die Berichtigung des

Gesetzesbeschlusses ZI. 21 -1142

Im Einvernehmen mit dem Zweiten Präsidenten und der Dritten Präsidentin des

Landtages wird beschlossen:

Im Gesetzesbeschluss des Burgenländischen Landtages vom 28. März 2019,

mit dem das Burgenländische Baugesetz 1997 geändert wird (Burgenländische

Baugesetz-Novelle 2019), Zahl 21 -1142, wird gemäß § 13 Abs. 3 der Geschäfts-

ordnung des Burgenländischen Landtages, LGBI. Nr. 47/1981, zuletzt geändert

durch das Gesetz LGBI. Nr. 5/2015, folgender sinnstörender Fehler berichtigt:

1. In § 36 Abs. 3 (Novellierungsanordnung Z 49) wird der im Klammerausdruck

„Notifikationsnummer xxxx/xxx/x" befindliche Platzhalter „xxxx/xxx/x" durch die

Notifikationsnummer „2018/602/A" ersetzt.

Die Präsidentin:

Der Zweite Präsident: Die Dritte Präsidentin


